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iet Mc Anfertigung to Bebanung»n(äüe.
(SSptt Sari ©djortio, 3«ilttigentear, Sern).

©te ©ruppe 44 Per Sdßroeiä. SanbeSauSftetlung über
©täbtebau, ïomntunale S3 oben» unb PoßnungS»
politil, forote bte ©ruppe 35 beS Straßenbaues
getgen unS erfreuliche gortfdßritte tn ber ©ntroidllung,
bem Baue unb Unterhalte beS ©traßenneßeS non ©täbten
unb ©emeinben auf fdßon bebauten ©tabtgebieten unb
(Srmeiterungen berfelben.

©urcß baS rapibe Anroadßfen ber ©täbte unb Ort»
fcßaften, roeldße burdß bte mobetne ^ttbuflcie unb bie

Steigerung beS £>anbelS forote burdß bte BerleßrSanftalten
ßeroorgerufen rourbe, roar eS eine gebiete» ifdße Botroenbig»
tett, baß bte ©edßntl auf bem ©ebiete beS ©täbtebaueS
unb ber Anlage ber BetleßrSabetn unb Blöße auch ben
mobernen ©ratiSportoeßifeln, rote ©ramroaqS, Auto»
mobilS 3C. Rechnung unb für einen gefaßrlofen unb un»
geßinberten Berleßr beS $ubtitum§ ©orge tragen mußte.

Um nun etne rationelle Bebauung ber BorortSgebtete
ber ©täbte unb Drtfcßaften p ermöglichen, haben um»
ftdhltge Beßörben als SBorbebtngung Baugefeße unb 93er»

otbnungen erlaffen, auf roeldhe fidß bie notroenbig p
eraihtenbe Anfertigung ber Bebauungspläne p
ftü^en haben. Qn biefem Bebauungsplan roirb pnächft
Kücffidßt auf bte |>aupioerlehrSllnten unb bte erforber»
lidhett jroecEmäßigen Blöße unb öffentltdhen Anlagen ge=

ttommen, roobet bie betailliertere AuSgeftaltung nadh
Alaßgabe ber baulidhen ©ntroictlung p erfolgen hat.
Aad) biefem im SBaßftabe 1: 2000 bis 1: 5000 erftellten,
mit Kuroen »erfehenen BebauungS» ober ÜberjtdßtSplan
bienen bann pr befinitioen pojeltterung beS ©traßen»
neßeS eines BebauungSgebieteS bte nachgeführten Äatafter»
plane im SRaßftabe non mlnbeftenS 1:1000, in roeldhe
bann außetbem auf ©runb beS Bebauungsplanes bie
Sau» unb Bioeaulinien emgejeicßnet roerben.

©urdh bie Baulinie roirb bte Stellung unb bte

Aidßtung ber Baute, buret) bie Bioeaulinie bie §ößen=
läge ber Baute unb bie BaftS für beren tpößenmaß be»

ftimmt, leitete ergibt fidh auS ber £>öße ber SängSadßfe
i>. h. bem Sängenprofil ber ©traße. Belbe Stnien lönnen
ohne Bücffidßt auf fdhon befteßenbe ©ebäube feftgefeßt
werben.

Aach erfolgter öffentlicher Auflage ber Päne unb
ber Srlebigung ber ©infpradßen roerben bie Päne non
ben pftänbigenBeßörben genehmigt unb erhalten BedßtS»
traft, roomit ben ©emeinben ohne PettereS baS Stecht

jur (Impropriation pfteßt.
§eutptage fdheuen glficllidßerroetfe umfidßtige Behör»

ben unb tatïrâftige ©erraingenoffenfdßaften, benen eine
gebeißlidße gortentroieflung beS ©eiänbeS am fjerjen
liegt, cor ben Soften nidht jurücf, bie erforberlidßen,
gtunblegenben Quartier» unb Bebauungspläne anfertigen
i« laffen, roährenb burdh Büctftänbige Ieiber oielerorts
noth ber große gehler begangen roirb, baß bte Bebau»
"«9 nur fufjefftoe nach ©rforberniS unb ben 3n=
tereffen ber etnjelnen ©igentümer fortfdhreitet unb ftch
«US ©parfamtettSructfichten nur mit oerïehrt angelegten,
Wledßt ausgeführten ©traßen begnügt. ©abet treten
bom» bebauerllcherroelfe bte gaupterforberniffe an baS

^Hgemetnroohl in ben Çintergrunb, bie aufgeführten
Sauten bilben einen 9Birrroar unb erfchroeren ober
^unmöglichen fpäter bte richtige Söfung beS BebauungS»
comptées.

3m Badßfolgenben follen nun einige ©rläuterungen
«ngebradßt roerben, bie eine Bidßtfdßnur für bie pojef»
wtwtg non Bebauungsplänen geben follen.

©te allgemeine Begel, baß ber gerabe Peg
% befte fei, läßt fuh bei einem bidden Berleßr unb
iwot befonberS bei ftäbtifdßen Berhältniffen nicht all»

gemein burdßfüßren, rooßl aber foHte groifd^en je jroei
beliebigen fünften ftetS ein ©traßenpg oorßanben fein,
welcher oon ber Suftlinie nicht ftarl abroeidht. ©aßer
projefttere man £ a up t ft r aß en jroifdhen Hnotenpunften
für ©ammelftröme unb Bebenftraßen für ben Ber»
ïehr p ben einzelnen Käufern. ge beutlidßer etn roeit»
mafdßtgeS Beß non £auptftraßen im ganjen ©runbriffe
oon Qrtfdßaften mit ftäbüfcßem ©baratter ßeroortritt,
beftomehr ©icherßett gewinnt ber Berleßr. ®aS ®e»
fäll ber ^auptftraßen betrage bis p 6%, ber Beben»
ftraßen bis 10%. Unter Umftän'oen iß an Abhängen

p roäßlen jroifcßen einer fteilen lurjen ©traße unb einer
flachen langen. AuSgleicßenbe ©rbarbeiten bütfen
tn ber ©tabt in finanzieller Beziehung feßon weiter ge=
trieben roerben, als bei Sanbftraßen, boeß finb für ben
fpäuferbau ©infdßnitte unb über 3,0 m ßoße Anfcßfit»
tungen unbequem, niebrige Aufbämmungen bagegen roill»
îommen.

gn äßhetifdßer Beßeßung finb gleidßbleibenbe ©tei»
g un g en tn feßr langen, geraben ©traßen unangeneßm,
baßer finb ©efätlsbrücße anplegen unb jroar !on»
fan naeß oben unb wo möglich Set ber ©inmünbung
oon Querfiraßen. Po bte DrUtdßleit îonoeje Bredß»
punfte in einem ©traßengefäHe oerlangt, foKten biefelben
etitroeber mit tînicfpunïten beS ©runbriffeS pfammen»
fallen, ober buxeß bie Dbjeîte in ber ©traßenaje oerbeeft
werben. Querfiraßen oeranlaffen bei ftarfer ©teigung
ber £auptftraße etnen Abfaß, ber in ber Beget nidßt
gut auSfteßt, aber bodß nidßt über 2% erhalten batf, um
baS Äreujen ber ^auptftraßen mit Pagen p geftatten.

PaS bie Bicbtungen anbelangt, fo finb gerabe
©traßen ^roeetmäßig für Berteßr unb Anbau, aber ge»
trümmte finb oft billiger unb erfdßetnen natürlidßer
auf wellenförmigem ©etänbe forote pm Benußen befteßen»
ber Pege unb bei Begutierung im ©tabtlnnern.

©ie rechten Pinlel im ©traßenneß ftnb pm
jpäuferbau bequem, geringe Abweichungen ftnb felbft bei
etroaS unfpmmetrifcßem ©ebraudß berfelben faum bemerî»
ließ unb entfdßteben fpiße unb ftumpfe Pinfel nodß nidßt
läftig.

Auf bie Orientierung ift großes ©eroidßt p
legen, ba Sidßt unb Pärme etnen günftigen ©influß auf
bie ©efunbßeit ausüben, roeSßatb abfolute ©dßatten»
berooßner gar nidßt oorîommen follen, otetmeßr alle Be»

rooßner möglidßft gleichförmig begünfiigt roerben follen.
@S finb beSßalb bie ©traßen oon NO nadß SW unb
foldße oon NW nadß SO anplegen.

SHan unterfdßeibet breierlei ©traßenneße,
nämlidß: 1, Bedßtectfqftem, 2. ©reiedlfqftem,
3. Babialfpftem.

1. Bedßtecffpftem. Çter fxnb alle Blödle redßt»

rolnïltg, ßäußg audß oon gleicher ©röße, oßne BücJftdßt
auf befteßenbe Pege ober ©elänbeformationen, baßer
audß JütupiidßeS ©qfiem genannt, ©er einzige Borpg,
einfadße fiauSgrunbtiffe p erßalten, roirb roett über»

wogen burdß eine Beiße oon Badßtetten unb jroar lange
Pege für ben Berfeßr, leine natürlichen fpauptftraßen,
ftarfe ©efälle unb erßeblidßc ©rbarbeiten auf geneigtem
©elänbe, Sangeroetie oßne ardßiteltonifdße ©rupper. unb
3telpunlte. Ängemeffen erfdßetnt baS Bedßtecffqftem bei
geringem Umfang, namentlich bei geftreclter gorm beS

p beßanbelnben ©ebteteS.
2. Beim ©reiedlfqftem roerben oorßanbene ober

gewählte Snotenpunlte beS BetleßrS rote ©ore, Brüdlen,
öffentltdße ©ebäube, freie päße bireft oerbunben, fobaß
bretectige, pm ©eil oiereefige ^auptmafdßen entfießen,
roobet auf etne geroiffe Begelmäßiglett unb ©qmetrie
BüdEftdßt p neßmen ift. ©te Unterteilung macht man
meßr ober weniger redßtedfig, am heften in jeber einzelnen
SBafdße ober in einer ©ruppe oon Pafdßen unabhängig
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Her die AOttigmi der BeimmWlàe,
(Von Karl Schorno, Zivilingenieur, Bern).

Die Gruppe 44 der Schweiz. Landesausstellung über
Städtebau, kommunale Boden- und Wohnungs-
politik, sowie die Gruppe 35 des Straßenbaues
zeigen uns erfreuliche Fortschritte in der Entwicklung,
dem Baue und Unterhalte des Straßennetzes von Städten
und Gemeinden auf schon bebauten Stadtgebieten und
Erweiterungen derselben.

Durch das rapide Anwachsen der Städte und Ort-
schaften, welche durch die moderne Industrie und die

Steigerung des Handels sowie durch die Verkehrsanstalten
hervorgerufen wurde, war es eine gebieterische Notwendig-
keit, daß die Technik auf dem Gebiete des Städtebaues
und der Anlage der Verkehrsadern und Plätze auch den
modernen Transportoehikeln, wie Tramways, Auto-
mobils :c. Rechnung und für einen gefahrlosen und un-
gehinderten Verkehr des Publikums Sorge tragen mußte.

Um nun eine rationelle Bebauung der Vorortsgebtete
der Städte und Ortschaften zu ermöglichen, haben um-
sichtige Behörden als Vorbedingung Baugesetze und Ver-
ordnungen erlassen, auf welche sich die notwendig zu
erachtende Anfertigung der Bebauungspläne zu
stützen haben. In diesem Bebauungsplan wird zunächst
Rücksicht auf die Hauptverkehrslinien und die erforder-
lichen zweckmäßigen Plätze und öffentlichen Anlagen ge-
nommen, wobei die detailliertere Ausgestaltung nach
Maßgabe der baulichen Entwicklung zu erfolgen hat.
Nach diesem im Maßstabe 1: 2000 bis 1: 5000 erstellten,
mit Kurven versehenen Bebauungs- oder llbersichtsplan
dienen dann zur definitiven Projektierung des Straßen-
netzes eines Bebauungsgebietes die nachgeführten Kataster-
Pläne im Maßstabe von mindestens 1:1000, in welche
dann außerdem auf Grund des Bebauungsplanes die
Bau- und Niveaulinien eingezeichnet werden.

Durch die Baulinie wird die Stellung und die
Richtung der Baute, durch die Niveaulinie die Höhen-
läge der Baute und die Basis für deren Höhenmaß be-

stimmt, letztere ergibt sich aus der Höhe der Längsachse
d. h. dem Längenprofil der Straße. Beide Linien können
ohne Rücksicht auf schon bestehende Gebäude festgesetzt
werden.

Nach erfolgter öffentlicher Auflage der Pläne und
der Erledigung der Einsprachen werden die Pläne von
den zuständigen Behörden genehmigt und erhalten Rechts-
kraft, womit den Gemeinden ohne Weiteres das Recht
zur Expropriation zusteht.

Heutzutage scheuen glücklicherweise umsichtige Behör-
den und tatkräftige Terraingenoffenschaften, denen eine
gedeihliche Fortentwicklung des Geländes am Herzen
liegt, vor den Kosten nicht zurück, die erforderlichen,
grundlegenden Quartier- und Bebauungspläne anfertigen
W lassen, während durch Rückständige leider vielerorts
noch der große Fehler begangen wird, daß die Bebau-
ung nur sukzessive nach dem Erfordernis und den In-
terefsen der einzelnen Eigentümer fortschreitet und sich
aus Sparsamkeitsrucksichten nur mit verkehrt angelegten,
schlicht ausgeführten Straßen begnügt. Dabei treten
dann bedauerlicherweise die Haupterforderniffe an das

Allgemeinwohl in den Hintergrund, die aufgeführten
Bauten bilden einen Wirrwar und erschweren oder
verunmöglichen später die richtige Lösung des Bebauungs-
komplexes.

Im Nachfolgenden sollen nun einige Erläuterungen
angebracht werden, die eine Richtschnur für die Projek-
uerimg von Bebauungsplänen geben sollen.

Die allgemeine Regel, daß der gerade Weg
beste sei, läßt sich bei einem dichten Verkehr und

iwar besonders bei städtischen Verhältnissen nicht all-

gemein durchführen, wohl aber sollte zwischen je zwei
beliebigen Punkten stets ein Straßenzug vorhanden sein,
welcher von der Luftlinie nicht stark abweicht. Daher
projektiere man H auptstraßen zwischen Knotenpunkten
für Sammelströme und Nebenstraßen für den Ver-
kehr zu den einzelnen Häusern. Je deutlicher ein weit-
maschiges Netz von Hauptstraßen im ganzen Grundrisse
von Ortschaften mit städtischem Charakter hervortritt,
destomehr Sicherheit gewinnt der Verkehr. Das Ge-
fäll der Hauptstraßen betrage bis zu 6°/„, der Neben-
straßen bis 10°/o. Unter Umständen ist an Abhängen
zu wählen zwischen einer steilen kurzen Straße und einer
flachen langen. Ausgleichende Erdarbeiten dürfen
tn der Stadt in finanzieller Beziehung schon weiter ge-
trieben werden, als bei Landstraßen, doch sind für den
Häuserbau Einschnitte und über 3.0 m hohe Anschüt-
tungen unbequem, niedrige Aufdämmungen dagegen will-
kommen.

In ästhetischer Beziehung sind gleichbleibende St ei-
g un g en tn sehr langen, geraden Straßen unangenehm,
daher sind Gefällsbrüche anzulegen und zwar kon-
kav nach oben und wo möglich bei der Einmündung
von Querstraßen. Wo die Örtlichkett konvexe Brech-
punkte in einem Straßengefälle verlangt, sollten dieselben
entweder mit Knickpunkten des Grundriffes zusammen-
fallen, oder durch die Objekte in der Straßenaxe verdeckt
werden. Querstraßen veranlassen bei starker Steigung
der Hauptstraße einen Absatz, der in der Regel nicht
gut aussteht, aber doch nicht über 2°/° erhalten darf, um
das Kreuzen der Hauptstraßen mit Wagen zu gestatten.

Was die Ricktungen anbelangt, so sind gerade
Straßen zweckmäßig für Verkehr und Anbau, aber ge-
krümmte sind oft billiger und erscheinen natürlicher
aus wellenförmigem Gelände sowie zum Benutzen bestehen-
der Wege und bei Regulierung im Stadttnnern.

Die rechten Winkel im Straßennetz sind zum
Häuserbau bequem, geringe Abweichungen sind selbst bei
etwas unsymmetrischem Gebrauch derselben kaum bemerk-
lich und entschieden spitze und stumpfe Winkel noch nicht
lästig.

Auf die Orientierung ist großes Gewicht zu
legen, da Licht und Wärme einen günstigen Einfluß auf
die Gesundheit ausüben, weshalb absolute Schatten-
bewohner gar nicht vorkommen sollen, vielmehr alle Be-
wohner möglichst gleichförmig begünstigt werden sollen.
Es sind deshalb die Straßen von iX0 nach 8VV und
solche von nach 80 anzulegen.

Man unterscheidet dreierlei Straßennetze,
nämlich: 1. Rechtecksystem, 2. Dreiecksystem,
3. Radialsystem.

1. Rechtecksystem. Hier sind alle Blöcke recht-
winklig, häufig auch von gleicher Größe, ohne Rücksicht
auf bestehende Wege oder Geländeformationen, daher
auch kürMches System genannt. Der einzige Vorzug,
einfache Hausgrundriffe zu erhalten, wird wett über-

wogen durch eine Reihe von Nachteilen und zwar lange
Wege für den Verkehr, keine natürlichen Hauptstraßen,
starke Gefälle und erhebliche Erdarbeiten auf geneigtem
Gelände, Langeweile ohne architektonische Gruppen und
Zielpunkte. Angemessen erscheint das Rechtecksystem bei
geringem Umfang, namentlich bei gestreckter Form des

zu behandelnden Gebietes.
2. Beim Dreiecksystem werden vorhandene oder

gewählte Knotenpunkte des Verkehrs wie Tore, Brücken,
öffentliche Gebäude, freie Plätze direkt verbunden, sodaß
dreieckige, zum Teil viereckige Hauptmaschen entstehen,
wobei auf eine gewisse Regelmäßigkeit und Symetrie
Rücksicht zu nehmen ist. Die Unterteilung macht man
mehr oder weniger rechteckig, am besten in jeder einzelnen

Masche oder tn einer Gruppe von Maschen unabhängig
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»on ben benachbarten, fobaß bte |jauptftraßen ©renjen
Zwifdjen btefen Ded)tedft)fiemen bitben. Sefct man aber
bte Unterteilung burd) aile Dlafchen fort, fo entftefjt
ein burdjlaufenbeS Ded)tecfft)ftem mit eingelegten ©iago»
nalen. Sor züge beS ©retedfgftemS ftnb 93equemlldj=
îeit für ben Serfeljr unb reijooHe ©ruppierung, wogegen
bte bauliche ©chwterigfett fpitjer Sßtnfel umfomehr zu*
rücftritt, als fie meift nur an ben fpauptftraßen »or»
îommt unb hier gerabe als ard)iteftonifcheS SJtotio auS=

genügt werben lann.
©aS ©qftem ift am beften ju »erwenben mit großem

unb beftimmt begrenztem Umfang. SRan foHte felbfi bei
müßigen gläd)en, wo fo oft nur eine SUetlje »on Deci)t=
ecten ausgelegt wirb, bod) überlegen, ob nicht burch etliche
fcljräge Sinten bem Serfehr unb ber Afthetif gute ©tenfte
geleitet werben, fowie bei ber Verlegung einer unregel»
mäßigen fläche oerfuchen, »on beren ©djwerpuntt, etwa
»on etnem paß auSgehenb, ©trafen nach bem Umfang
ZU legen.

3 Dabialfqftem. ßur ©rweiterung eines ge»

gebenen ÄernS befteht baS natürliche Verfahren in Se»

nüßung ber in rabialer Dichtung aufs Sanb hinaus»
Ziehenben iüßege, welche übrigens mehr ober weniger
ZU ïorrigteren ftnb. ©azu îommen Dtngftraßen zur
gegenfettigen Serbinbung ber Außenbezirfe unb für
©urdjgangSoetfehr, um nic^t ben Sern zu überladen.

|>äuftg ftnb babet ältere ©tabtgrenzen maßgebenb
ober SefefiigungSlinien. Solche Dingftraßen auS ber
©ntfeftigung im Anfang biefeS QahrhunbertS heften
»tele ©täbte, in neuerer $eit z- 93. ©enf. SlTlit zwei
fingen, nämlich etnem älteren, fd)on im ©tabtfern ein»

gefdjloffenen unb einem neueren jztöifd^en Sern unb
Sorftäbten ift SÖafel »erfehen. AnberfeitS finbet man
außerbem um ben ©tabtfern ziehenben Sting fchon eine

Zweite Dingfiraße wie z 93. in äöten. ißartS befitjt fo»

gar fchon brei oollfiänbige Dinge mit ïlarer Dabial»
ieilung.

©te Unterteilung ber im allgemeinen trapezförmigen
fpauptmafchen beS DabialfqftemS ïann auf »ergebene
Arten erfolgen wie z- 93. untergeorbnete Ding» ober fßolg»
gonalftraßen, ©iagonalfiraßen mit im Übrigen redjtecfigen
ober fiernförmigen Slöden.

®aS letztere Serfahten, gletdjbebeutenb mit etner
Slombtnation »on Dabial» unb ©retecffpftem ift ohne
Swetfel bte »oMommenfte Söfung für eine ©tabter»
Weiterung, inbem ©iagonalen, Dabten unb Dtnge ben
brei ©attungen: Sofaloerfehr, Serfehr zwifd)en
©tabt unb Sanb unb ®ur <hgangS»erfehr oor»
ZugSweife entfprecher. unb zugleich bie tntereffanteften
Silber entfielen.

©teSreite beS gahrroegeS ergibt ftdj auS ber»
jenigen ber guhrwerfe welche 1,50—2,10m beträgt unb
ittfl. ©icherbeitsftcetfen zu runb 2,50 anzunehmen ift;
es foKte baher baS SJllnimum etner Debenfiraße mit
©rottoir, öamit zwei guhrwerfe fid) begegnen fönuen
8,0 m betragen. 3öaS bie Abftänbe zroifcfjen ben
parallelen Straften anbetrifft, fo finb für ©efunbheit
unb Serfehr geringe Slodttefen unb zahlreiche ©trafen
nützlich, anberfeitS große Siefen gut, um gewerblichen
unb anbetn Sweden nidjt »orzugreifen, fowie auch ht)'
gtenifdh unbebenîltch, falls immer gegen allzu bidjte Se»
bauung beS Innern Sorforge getroffen ift ober 3er»
legung burch pioatftraßen in AuSftcht fteht.

gür fletne SBohnhäufer paffen Slodtiefen »on
40—60 m, für große Familienhäufer, äBirtfd)aften, ®e=
fdjäftShäufer genügt baS bei geräumiger Sebauung nicht
mehr, hier tommen otelfadh 80—100 m oor für fret»
ftehenbe SBohnfjäufer, Unterbau unb ©ruppen wähle
man 100—150 m unb bei gewerblichen ober lanbwirt»
fdjaftltchen Anftebelungen noch barüber hiuauS bis 300 m.

©te Sänge wirb gerne größer als bie bisher in S3e»

tracf>t gezogene ©tefe gewählt, um nicht zu »tele
grunbftüde mit biefer Sebauung zu erhalten.

Set ben ißläßen gilt als Siegel, baß zahlreiche
mäßige päße beffer finb, als wenige große, roenngleidj'
in großen ©täbten auch einige große Pä^e wönfc^ens»

wert unb berechtigt finb.
Sezüglich ber Abîantungen ift eS »ielerorts »ot«

gefdjrteben, alle ©dhäufer auf baS SJlaß »on 2—5,0 m
in ber Schräglinie gemeffen, abzufanten. ©aburc| ge»

winnt ber Serfehr, feineSwegS empfiehlt fiel) eine @dja&>
lone burch eine ganze ©tabt, »telmehr ift eS bei ber

SRannigfaltigfeit ber Umftänbe bezüglich ber Schnitt»
winfel, ©traßenbreite, SerïehrSmenge, Sorgärten am
beften »on gall zu galt bie pojefiterung beS Sebauungs»
planes »orzunehmen.

Sum Ilmbiegen in ben Straßen ift für bie

guhrwerfe ein gewiffet ^jalbmeffer nötig. SBühlt man
als foldjen z- 93. 10,0 m fo ergibt ftdj bei Straßen »on

15,0 m Sreite unb ©djntttrotnfel 120" eine Ibfantutig
»on 2,50 m.

Sei ©traßen »on 15,0 m Sreite unb ©chnittwinfel
90" eine Abfantung »on 3,50 m ; bei ©traßen »on

15,0 m Sreite unb ©d)mttwinfel 60" eine Slbfantung
»on 4,50 m. Abfantungen werben gewöhnlich erft in

©traßen »on 15,0 m Sreite für paffenb gehalten. Ate»

mats fotlte ein geringeres SJlaß als 2,50 m oorgefdßrieben
werben, inbem biefeS gerabe noch ®l« Softer an ber

©chrägfeite geftattet, für eine ©üre wären fchon 4,0 m

exforberltch-
©traßenlreuzungen foUen häufig zuPähener»

wettert werben, ©te ÄreuzungSfteUe zweier ©trafen
(fei eS redft» ober fdhiefwtnllig) eignet fich nicht gut jur
Einlage etnS freien PatjeS. Serlehr§pläfe finb

Sînotenpunîte für mehr als zwei ©traßenlinten, baher

nach mancherlei Dichtungen zu befahren. SRan raäfjtt

bie gorm gemäß ben »orwaltenben ©traßenltnien, »er»

mag aber auch unregelmäßige ©inmünbungen z" aer»

fteden, ober in fpmmetrifche ©ruppen zu oerroanbeln,

htenaCh ftnb brei Strien zu unterfdjeiben :

1. ©entrai. (fretSförmig bis Duabratifdj)
2. ©pmmetrifdh nach einer Sl^e (holblteisförmig

bis reCftedig). ©tefe gorm ßnbet ßch bei ber fachet»

artigen Ausbreitung außer ober innerhalb etneS ©oreS,

am ©chlußpunlt einer ^auptftraße, oor etnem Safnfof
unb f. f.

3. ©pmmetrifd) nah örei Ajen (redhtrotnflig

bis elltptifch)-
©ehr gebräuchlich ift eS im Dechtedfqftem, päfe burch

AuSlaffen »on ganzen ober halben 93löden zu erzeugen,

bamit werben jebodf bem Serfehr nur geringe ©ienfte

geleiftet, weil berfelbe burch Î" furze ©iagonalen wenig

gewinnt gegen bie Umwege, an welche er jtd), oßnebieS

im Dechtedfpftem gewöhnen muß. Seffer moliotert finb

bie Pätse, auf wet^e ©iagonatftcaßen zulaufen. Alarti»
plä^e liegen zwedmäßig neben großen SerfehrSlinien,

bürfen aber »on benfelben nicßt burcßfreuzt werben, um

weber baS SOlarftgefd)äft noch ben* ©traßenoertefjr ju

beeinträchtigen.
ArCbiteftonif he ißläße finb gefhloff®"

halten', baher ift ber große Serfehr nur nach einzelnen

Sinien mögltchfi am Danbe überzuletten, einmünDenqe

©traßen tn S«hl unb Sreite zu befCfränfen bez®- ""
©oren zu marfteren, ferner finb bte Dichtungen foJ

wählen, baß nid)t non ber Patjmitte auS nah

gleichzeitig hluauSaefehen werben fann. (©egenfa? s»

SerfehrSplähen).
©iefeS wären im ©roßen unb ©anzen bie. 9®^.

fächlichften gijpunfte, weiche bei Auffteüung do"
i bauungSptänen berüdfichtigt werben müffen. » -
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von den benachbarten, sodaß die Hauptstraßen Grenzen
zwischen diesen Rechtecksystemen bilden. Setzt man aber
die Unterteilung durch alle Maschen fort, so entsteht
ein durchlaufendes Rechtecksystem mit eingelegten Diago-
nalen. Vorzüge des Dretecksystems sind Bequemlich-
keit für den Verkehr und reizvolle Gruppierung, wogegen
die bauliche Schwierigkeit spitzer Winkel umsomehr zu-
rücktritt, als sie meist nur an den Hauptstraßen vor-
kommt und hier gerade als architektonisches Motiv aus-
genutzt werden kann.

Das System ist am besten zu verwenden mit großem
und bestimmt begrenztem Umfang. Man sollte selbst bei
mäßigen Flächen, wo so oft nur eine Reihe von Recht-
ecken ausgelegt wird, doch überlegen, ob nicht durch etliche
schräge Linien dem Verkehr und der Ästhetik gute Dienste
geleistet werden, sowie bei der Zerlegung einer unregel-
mäßigen Fläche versuchen, von deren Schwerpunkt, etwa
von einem Platz ausgehend, Straßen nach dem Umfang
zu legen.

3 Radialsystem. Zur Erweiterung eines ge-
gebenen Kerns besteht das natürliche Verfahren in Be-
nützung der in radialer Richtung aufs Land hinaus-
ziehenden Wege, welche übrigens mehr oder weniger
zu korrigieren sind. Dazu kommen Ringstraßen zur
gegenseitigen Verbindung der Außenbezirke und für
Durchgangsverkehr, um nicht den Kern zu überlasten.

Häufig sind dabei ältere Stadtgrenzen maßgebend
oder Befestigungslinien. Solche Ringstraßen aus der
Entfestigung im Anfang dieses Jahrhunderts besitzen
viele Städte, in neuerer Zeit z. B. Genf. Mit zwei
Ringen, nämlich einem älteren, schon im Stadtkern ein-
geschlossenen und einem neueren zwischen Kern und
Vorstädten ist Basel versehen. Anderseits findet man
außerdem um den Stadtkern ziehenden Ring schon eine

zweite Ringstraße wie z B. in Wien. Paris besitzt so-

gar schon drei vollständige Ringe mit klarer Radial-
teilung.

Die Unterteilung der im allgemeinen trapezförmigen
Hauptmaschen des Radialsystems kann auf verschiedene
Arten erfolgen wie z. B. untergeordnete Ring- oder Poly-
gonalstraßen, Diagonalstraßen mit im Übrigen rechteckigen
oder sternförmigen Blöcken.

Das letztere Verfahren, gleichbedeutend mit einer
Kombination von Radial- und Dreiecksystem ist ohne
Zweifel die vollkommenste Lösung für eine Stadter-
Weiterung, indem Diagonalen, Radien und Ringe den
drei Gattungen: Lokalverkehr, Verkehr zwischen
Stadt und Land und Durchgangsverkehr vor-
zugsweise entsprechen und zugleich die interessantesten
Bilder entstehen.

Die Breite des Fahrweges ergibt sich aus der-
jenigen der Fuhrwerke welche 1,50—2,10m beträgt und
inkl. Sicherheitsstreifen zu rund 2.50 anzunehmen ist;
es sollte daher das Minimum einer Nebenstraße mit
Trottoir, damit zwei Fuhrwerke sich begegnen können
8,0 m betragen. Was die Abstände zwischen den
parallelen Straßen anbetrifft, so sind sür Gesundheit
und Verkehr geringe Blocktiefen und zahlreiche Straßen
nützlich, anderseits große Tiefen gut, um gewerblichen
und andern Zwecken nicht vorzugreifen, sowie auch hy-
gtenisch unbedenklich, falls immer gegen allzu dichte Be-
bauung des Innern Vorsorge getroffen ist oder Zer-
legung durch Privatstraßen in Aussicht steht.

Für kleine Wohnhäuser passen Block tie sen von
40—60 m, für große Familienhäuser, Wirtschaften, Ge-
schäftshäuser genügt das bei geräumiger Bebauung nicht
mehr, hier kommen vielfach 80—100 m vor für frei-
stehende Wohnhäuser, Htnterbau und Gruppen wähle
man 100—150 m und bei gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Ansiedelungen noch darüber hinaus bis 300 m.

Die Länge wird gerne größer als die bisher in Be-
tracht gezogene Tiefe gewählt, um nicht zu viele Eck-

grundstücke mit dieser Bebauung zu erhalten.
Bei den Plätzen gilt als Regel, daß zahlreiche

mäßige Plätze besser sind, als wenige große, wenngleich
in großen Städten auch einige große Plätze wünschens-
wert und berechtigt sind.

Bezüglich der Abkantungen ist es vielerorts vor-
geschrieben, alle Eckhäuser auf das Maß von 2—5,0 m
in der Schräglinie gemessen, abzukanten. Dadurch ge-

winnt der Verkehr, keineswegs empfiehlt sich eine Schab-
lone durch eine ganze Stadt, vielmehr ist es bei der

Mannigfaltigkeit der Umstände bezüglich der Schnitt-
winkel, Straßenbreite, Verkehrsmenge, Vorgärten am
besten von Fall zu Fall die Projektierung des Bebauungs-
planes vorzunehmen.

Zum Umbiegen in den Straßen ist für die

Fuhrwerke ein gewisser Halbmesser nötig. Wählt man
als solchen z. B. 10,0 in so ergibt sich bei Straßen von
15,0 m Breite und Schnittwinkel 120° eine Abkantung
von 2,50 w.

Bei Straßen von 15,0 m Breite und Schnittwinkel
90° eine Abkantung von 3,50 m; bei Straßen von

15,0 m Breite und Schnittwinkel 60° eine Abkantung
von 4,50 m. Abkantungen werden gewöhnlich erst in

Straßen von 15,0 m Breite für passend gehalten. Nie-

mals sollte ein geringeres Maß als 2,50 m vorgeschrieben
werden, indem dieses gerade noch ein Fenster an der

Schrägseite gestattet, für eine Türe wären schon 4,0 m

erforderlich.
Straßenkreuzungen sollen häufig zu Plätzen er-

wettert werden. Die Kreuzungsstelle zweier Straßen
(sei es recht- oder schiefwinklig) eignet sich nicht gut zur

Anlage eins freien Platzes. Verkehrsplätze sind

Knotenpunkte für mehr als zwei Straßenlinten, daher

nach mancherlei Richtungen zu befahren. Man wählt
die Form gemäß den vorwaltenden Straßenlinten, ver-

mag aber auch unregelmäßige Einmündungen zu ver-

stecken, oder in symmetrische Gruppen zu verwandeln,

hienach sind drei Arten zu unterscheiden:
1. Central, (kreisförmig bis Quadratisch).
2. Symmetrisch nach einer Axe (halbkreisförmig

bis rechteckig). Diese Form findet sich bei der fâcher-

artigen Ausbreitung außer oder innerhalb eines Tores,

am Schlußpunkt einer Hauptstraße, vor einem Bahnhof

und s. f.
3. Symmetrisch nach drei Axen (rechtwinklig

bis elliptisch).
Sehr gebräuchlich ist es im Rechtecksystem, Plätze durch

Auslassen von ganzen oder halben Blöcken zu erzeugen,

damit werden jedoch dem Verkehr nur geringe Dienste

geleistet, weil derselbe durch so kurze Diagonalen wenig

gewinnt gegen die Umwege, an welche er sich ohnedies

im Rechtecksystem gewöhnen muß. Besser motiviert sind

die Plätze, auf welche Diagonalstcaßen zulaufen. Markt-
plätze liegen zweckmäßig neben großen Verkehrslinien,

dürfen aber von denselben nicht durchkreuzt werden, um

weder das Marktgeschäft noch den' Straßenverkehr zu

beeinträchtigen.
Architektonische Plätze sind geschlossen zu

halten, daher ist der große Verkehr nur nach einzelnen

Linien möglichst am Rande überzuleiten, einmündende

Straßen in Zahl und Breite zu beschränken bez«. »>»

Toren zu markieren, ferner sind die Richtungen sn Z

wählen, daß nicht von der Platzmitte aus nach alle

gleichzeitig hinausaesehen werden kann. (Gegensatz Z»

Verkehrsplätzen). :

Dieses wären im Großen und Ganzen die. ha^

sächlichsten Fixpunkte, welche bei Aufstellung von

bauungsplänen berücksichtigt werden müssen.



$r. 29 gUttffr. fehlet,5. $n»bto.=3e«Mtt® („SWeifterblott") 459

®ie ©tabterweiterung tm gnnem tnadjt ftd)

jur Aufgabe, bic Baufluchten ju regulieren, ©tragen unb-
Srücfen ju oerbreitew, neue ©tragen gu burchbrecljen,
eng gebaute unb ttef gelegene Quartiere gu befettigen unb
öffentliche ©ebäube fret gu ftetlen.

gür alle btefe Steuerungen ift planmägigeS Borgehen
fürs ©ange, ntc£)t nach gelegentlichen Bebfirfniffen unb
©pefulaiionen gu empfehlen, wogegen bte Ausführung
ftitcîroetfe erfolgen mag. Bei bem ©ntwurf ftäbtifcher
©tragen unb Bauotertel ïommt ftetS baS BebürfntS
con Sicht unb Suft für bte fünftigen Käufer in grage,
für welche fpegtede Borfd)riften unb Stegein geltenb ge=

macht werben.
®te in alten ©labten unb Drtfdjaften gebräuchlichen

engen 3rotfchenräume gwifdjen gwet Käufern (SBinfel unb
©dhluchten,) wie wir bereu noch f° oiele haben, finb
jefst wegen ben gefunbheitlichen Stachteilen überall oer»
boten, tn biefer £tnficht bieten bte Baugefege erfolgreiche
$anb.

2BaS bie ©icgtigfeit ber Bebauung anbelangt,
fo finb bie ftatiftifchen Belege nüglidh, um bie ©röge
oon ©rwetterungSgebteten im BethälniS ber Beoölferung
oeranfchlagen gu fönnen.

Alan unterfchetbet brei Arten oon Bebauung, b ich te,
mittlere, unb weiträumige Bebauung, gür bte

bicf)te Bebauung rechnet man bis 40 cm auf etn Kopf
faHenbe gtäcge beS gefamten ©tabtgrunbriffeS (unter
AuSfdjlug ber SSBafferlaufe) für bie mittlere Bebauung
40 bis 80 qm unb für bie weiträumige Bebauung über
80 qm.

@tn ippifcgeS Beifpiel ber Anfertigung etneS Be»

BauungSplaneS ift berjentge über baS Territorium ber
Stabt Sa ®hau;ç=be=fonbS, welken ber ©chrelber bieS

feiner 3ett im ßeitraum oon bret fahren angefertigt
hat. ®ie behanbelte gläcge betrug 6 Quabratülometer
unb erfirecfte fich bis auf eine $öl}e oon 1100 m ü. M.

®er Borgang war babei folgenber :

Anfertigung eines ÜberftchtSplaneS ber gangen ®e=
metnbe im SJtagftab 1:3000 mit Kuroen, beren Aquift»
ftang 1,0 m beträgt, (Eintragung ber Borprojefte in ben»
felben. Stabführung ber Katafterpläne im SJtagftab
1:500 unb 1:1000 unb Konfiruftion ber SJteter»Kuroen
fiemäg ben Aufnahmen, ©tubium fämt lieber Sängenpro»
ftte, befinitioeS ©tubium ber ©tragende, unb ber Bau»
unb Stioeaultnten. Berfietnung ber ©tragenaren unb
©tragenfreujungen mittelft behauenen, mit SocE) oer»
fehenen ©ranitfieinen unb groar oorerft für baS ber
Bebauung gunächft liegenbe ©ebtet an ber Peripherie
ber ©tabt.

Statt) erfolgter ©enehmigung beS SBerfeS burch bie
©tabtbehörben unb bte Stegterung würben bie Pläne
in etne Anzahl Blätter eingeteilt unb bem ®rucfe über»
Heben. ®aburch wirb jebem Bürger bie ©elegenheit ge»
boten, bie ihn intereffirenben Blätter gegen billiges @nt=
fielt gu erwerben, bie erjielten ©innahmen bienen gur
Amortifation beS nach mobernen ©runbfägen groggiigig
ûtigelegten BebauungSprofefteS, wie fie burch ©amide ©itte,
?tof. Baumeifter u. a. in oortrefflicher Sßeife gefdhilbert
unb bargeftedt worben finb.

ttotftaiifcntMeu unb Jiwuqlage
Der tßunteslialtnen.

Soweit fich bie grage ber Stotftanbsarbeiten auf bie
<junbeêbat)nen begiegt, ift fie gum ©egenftanb auSgie»

Berhanblungen gmifegen bem BunbeSrate unb ber
®eneralbtreftion ber BunbeSbagnen geworben. gm Saufe
oe§ September rourbe bte ©eneralbireftton bum BunbeS»

rate ehtgelaben, gu prüfen, ob ber Kreis ber auSgtt»
fül)renben Bauarbeiten ber B. B. nicht auS bolfs»
mirtfchaftlichen ©rünben (Befämpfnng ber ArbeitSlofig»
feit) auSgebeljnt merben fönne. Stach erfolgter eingehenber
Beantwortung traten hierauf bte SJtitglieber ber ©eneral«
btreftion unb bte ©ifenbahnbelegation beS BunbeSrateS
git einer Konferettg gufammen, bie gu einhedigen @nt=
fchtüffen führte. Die allgemeine Anficht ging bahin, bag
man bei ben ArbeitSlofen, bie an ©teile ber abge»
reiften gtatiener gu treten hätten, nicht über genügenb
gelernte ©rbarbeiter unb SJtaurer Oerfüge, bag alfo Kunft»
bauten gegenwärtig nicht ausgeführt werben fönnen.
©S bürfte fich fegon aus biefern ©runbe nur um fleinere
Arbeiten, wie SBegöerlegungen, Ueberführungen u. bgl.,
hanbeln. Aber auch bte finangieden Berhättniffe ber
BunbeSbahnen geftatteten es nicht, noch für mehr als
fünf SJtidionen granfen Bauarbeiten öorgunehmen. Die
©eneralbireftion würbe infolgebeffen beauftragt, inner»
halb biefer ©rengen ein Programm für bie auSgufül)»
rettben Arbeiten aufgufteden unb fie ben unterfiühimgS»
Pflichtigen Kantonen unb ©emeinben gegen lleberlaffung
beS Bubgetanfa|eS gu übertragen, gads biefeS Bor»
gehen auf ©chmierigfeiten ftogen fodte, habe fie auch
bte Ausführung ber Arbeiten burch bie BunbeSbaljnen,
alfo in Stegie, inS Auge gu faffett. 2BaS bie im Bau»
perfonat ber ©. B. B. borgenommenen Küttbigungen
betrifft, fo würbe feftgeftellt, bag nur ©ntlaffungen bon
technifchem Perfonat, baS jemeilen für Steu» unb ©rgän»
gungSbauten, alfo nur für beftimmte Arbeiten unb nicht
nad) SJtaggabe beS BefolbungSgefegeS angeftedt wirb,
borgefommen finb. ®S hmt'beit fich um etwas über
hunbert SJtann. Die Künbigung erfolgte je nach ben

gamilienberhältntffen ber Betroffenen auf ben 1. Df'tober
ober 1. Siobember 1914. ©obalb bte Berhättniffe fich
beffern, foil biefeS perfonat ben Bebürfniffen entfprechenb
roieber befchäftigt werben.

Ilm bie ©ntfdjtüffe ber Konfereng in ihrem gangen
Umfange würbigen gu fönnett, werben einige Angaben
über bie ginanglage ber BitnbeSbahnen gwedlbtentict) fein,
©eit gehn gahrett fiedten fich bie ©. B. B. nie fo un»
günfiig, wie gerabe in ber $ät bor bem KriegSauS»
bruche. ®ie ®raitSporteinnahmen waren in ben testen
SJfortaten ffarf gurüefgegangen. Bom legten BunbeS»
bahnanleihen bürfte fch'on bamals faum mehr biet übrig
gemefen fein. Sîimmt man ttun, ohne befonberS pefftmi»
ftifch gu fein, eine Bebuftion ber ïrartSporteinnahmen
bis auf 30 Progent ber lehtjährigen an, fo ergibt fich
für baS laufenbe gal)r ein Tefigit bon ungefähr 37 SJfit»

Itonen granfen. @chä|t matt fie bagegen auf 50 pro»
gent ber te^tjä^rigen, fo ift immer noch ein ®efigit bon
21 SHidionen granfen gu gewärtigen. ®ie SJtögüchfeit
für bie |BunbeSbal)nberwaftung, Arbeiten ausführen gu
iaffen, hängt alfo wefenttich bon ben SJUtteln ab, bie

ihr ber Bunb gur Berfügung fteden fann. B5ie wir
hernehmen, toirb fich tiefer ßufihug für bi,e galore 1914
unb 1915 im befien gaUe auf 50 SJfidionen granfen
belaufen. Auch menu baS AmortifatiouSberhättniS ge=?

änbert wirb, hut man einerfetfS an bie Durchführung
möglichfter ©parmagnahmen unb anbererfeits auf eine
Berme|rung ber ©infunfte gu benfen. ©S bürfte nicht
auSgefcf)loffen fein, bag man auf ©rhogung ber Stetour»

tajen im ©inne ber früheren, noch bei ben eibg. Stäten
fiegenben Borlage bringen mug. gebenfaUS bebingt
bie ginanglage Oer BitnbeSbahnen inbireft eine, rafçhe
Deäung ber SJfobilifationSfoften unb ber Ausfälle im
gefamten BnnbeShauShatte burch augerorbentliche SAag»

nahmen.
©ine weite rgegenbe Borna h me bon B an?

arbeiten wirb alfo auger bem Bereiche ber
SAügtichfett liegen, UebrigenS fchaffen bie BmtbeS»
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Die Stadterweiterung im Innern macht sich

zur Aufgabe, die Baufluchten zu regulieren, Straßen und
Brücken zu verbreitern, neue Straßen zu durchbrechen,
eng gebaute und tief gelegene Quartiere zu beseitigen und
öffentliche Gebäude frei zu stellen.

Für alle diese Neuerungen ist planmäßiges Vorgehen
fürs Ganze, nicht nach gelegentlichen Bedürfnissen und
Spekulationen zu empfehlen, wogegen die Ausführung
ffücklveise erfolgen mag. Bei dem Entwurf städtischer
Straßen und Bauvtertel kommt stets das Bedürfnis
von Licht und Luft für die künftigen Häuser in Frage,
für welche spezielle Vorschriften und Regeln geltend ge-
macht werden.

Die in alten Städten und Ortschaften gebräuchlichen
engen Zwischenräume zwischen zwei Häusern (Winkel und
Schluchten,) wie wir deren noch so viele haben, sind
jetzt wegen den gesundheitlichen Nachteilen überall ver-
boten, in dieser Hinsicht bieten die Baugesetze erfolgreiche
Hand.

Was die Dichtigkeit der Bebauung anbelangt,
so sind die statistischen Belege nützlich, um die Größe
von Erweiterungsgebieten im Verhälnis der Bevölkerung
veranschlagen zu können.

Man unterscheidet drei Arten von Bebauung, dichte,
mittlere, und weiträumige Bebauung. Für die

dichte Bebauung rechnet man bis 40 em auf ein Kopf
fallende Fläche des gesamten Stadtgrundrisses (unter
Ausschluß der Wasserläufe) für die mittlere Bebauung
40 bis 80 gm und für die weiträumige Bebauung über
80 (M.

Ein typisches Beispiel der Anfertigung eines Be-
bauungsplanes ist derjenige über das Territorium der
Stadt La Chaux-de-fonds, welchen der Schreiber dies
seiner Zeit im Zeitraum von drei Jahren angefertigt
hat. Die behandelte Fläche betrug 6 Quadratkilometer
und erstreckte sich bis auf eine Höhe von 1100 m ü. N.

Der Vorgang war dabei folgender:
Anfertigung eines Übersichtsplanes der ganzen Ge-

meinde im Maßstab 1:3000 mit Kurven, deren Aquisi-
stanz 1,0 m beträgt, Eintragung der Vorprojekte in den-
selben. Nachführung der Katasterpläne im Maßstab
1:500 und 1:1000 und Konstruktion der Meter-Kurven
gemäß den Aufnahmen, Studium sämtlicher Längenpro-
file, definitives Studium der Straßenzüge, und der Bau-
und Niveaulinien. Versteinung der Straßenaxen und
Straßenkreuzungen mittelst behauenen, mit Loch ver-
sehenen Granitsteinen und zwar vorerst für das der
Bebauung zunächst liegende Gebiet an der Peripherie
der Stadt.

Nach erfolgter Genehmigung des Werkes durch die
Stadtbehörden und die Regierung wurden die Pläne
in eine Anzahl Blätter eingeteilt und dem Drucke über-
geben. Dadurch wird jedem Bürger die Gelegenheit ge-
boten, die ihn interesstrenden Blätter gegen billiges Ent-
gelt zu erwerben, die erzielten Einnahmen dienen zur
Amortisation des nach modernen Grundsätzen großzügig
angelegten Bebauungsprojektes, wie sie durch Camille Sitte,
Prof. Baumeister u. a. in vortrefflicher Weise geschildert
und dargestellt worden sind.

NWMMeiteu n»d RnonzlW
der BmdesddhM.

Soweit sich die Frage der Notstandsarbeiten auf die
Bundesbahnen bezieht, ist sie zum Gegenstand ausgie-
Wr Verhandlungen zwischen dem Bundesrate und der
Mneraldirektion der Bundesbahnen geworden. Im Laufe
ors September wurde die Generaldirektion vom Bundes-

rate eingeladen, zu prüfen, ob der Kreis der auszu-
führenden Bauarbeiten der S. B. B. nicht aus Volks-
wirtschaftlichen Gründen (Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit) ausgedehnt werden könne. Nach erfolgter eingehender
Beantwortung traten hierauf die Mitglieder der General-
direktion und die Eisenbahndelegation des Bundesrates
zu einer Konferenz zusammen, die zu einhelligen Ent-
Müssen führte. Die allgemeine Ansicht ging dahin, daß
man bei den Arbeitslosen, die an Stelle der abge-
reisten Italiener zu treten hätten, nicht über genügend
gelernte Erdarbeiter und Maurer verfüge, daß also Kunst-
bauten gegenwärtig nicht ausgeführt werden können.
Es dürfte sich schon aus diesem Grunde nur um kleinere
Arbeiten, wie Wegverlegungen, Ueberführungen u. dgl.,
handeln. Aber auch die finanziellen Verhältnisse der
Bundesbahnen gestatteten es nicht, noch für mehr als
fünf Millionen Franken Bauarbeiten vorzunehmen. Die
Generaldirektion wurde infolgedessen beauftragt, inner-
halb dieser Grenzen ein Programm für die auszufüh-
renden Arbeiten aufzustellen und sie den unterstützungs-
Pflichtigen Kantonen und Gemeinden gegen Ueberlassung
des Budgetansatzes zu übertragen. Falls dieses Vor-
gehen auf Schwierigkeiten stoßen sollte, habe sie auch
die Ausführung der Arbeiten durch die Bundesbahnen,
also in Regie, ins Auge zu fassen. Was die im Bau-
personal der S. B. B. vorgenommenen Kündigungen
betrifft, so wurde festgestellt, daß nur Entlassungen von
technischem Personal, das jeweilen für Neu- und Ergän-
zungsbauten, also nur für bestimmte Arbeiten und nicht
nach Maßgabe des Besoldungsgesetzes angestellt wird,
vorgekommen sind. Es handelt sich um etwas über
hundert Mann. Die Kündigung erfolgte je nach den
Familienverhältnissen der Betroffenen auf den 1. Oktober
oder 1. November 1914. Sobald die Verhältnisse sich

bessern, soll dieses Personal den Bedürfnissen entsprechend
wieder beschäftigt werden.

Um die Entschlüsse der Konferenz in ihrem ganzen
Umfange würdigen zu könneu, werden einige Angaben
über die Finanzlage der Bundesbahnen zweckdienlich sein.
Seit zehn Jahren stellten sich die S. B. B. nie so un-
günstig, wie gerade in der Zeit vor dem Kriegsaus-
bruche. Die Trausporteinnahmen waren in den letzten
Monaten stark zurückgegangen. Vom letzten Bundes-
bahnanleihen dürfte schon damals kaum mehr viel übrig
gewesen sein. Nimmt man nun, ohne besonders pessimi-
stisch zu sein, eine Reduktion der Transporteinnahmen
bis auf 30 Prozent der letztjährigeu au, so ergibt sich

für das laufende Jahr ein Defizit von ungefähr 37 Mil-
lionen Franken. Schätzt man sie dagegen auf 50 Pro-
zent der letztjährigen, so ist immer noch ein Defizit von
21 Millionen Franken zu gewärtigen. Die Möglichkeit
für die jBundesbahnverwaltung, Arbeiten ausführen zu
lassen, hängt also wesentlich von den Mitteln ab, die

ihr der Bund zur Verfügung stellen kann. Wie wir
vernehmen, wird sich dieser Zuschuß sür die Jahre 1914
und 1915 im besten Falle auf 50 Millionen Franken
belaufen. Auch wenn das Amortisationsverhältnis ge?
ändert wird, hat man einerseits an die Durchführung
möglichster Sparmaßnahmen und andererseits auf eine

Vermehrung der Einkünfte zu denken. Es dürfte nicht
ausgeschloffen sein, daß man auf Erhöhung der Retour-
taxen im Sinne der früheren, noch bei den eidg. Räten
liegenden Vorlage dringen muß. Jedenfalls bedingt
die Finanzlage der Bundesbahnen indirekt eine rasche
Deckung der Mobilisationskosten und der Ausfälle im
gesamten Bundeshaushalte durch außerordentliche Maß?
nahmen.

Eine weitergehendeVornahmevonBau-
arbeiten wird also außer dem Bereiche der
Möglichkeit liegen. Uebrigens schaffen die Bundes-
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